
Vorbemerkungen: 
 
Der Rhein-Sieg-Kreis ist mittelbar (über die Kreisholding Rhein-Sieg GmbH und diese wiederum über die 
Linksrheinische Verkehrsgesellschaft mbH -LVG-) an der Regionalverkehr Köln GmbH mit 12,5% beteiligt. 
 
Der Rhein-Sieg-Kreis hat die RVK im Jahr 2009 mit der Durchführung der linksrheinischen Busverkehre 
betraut, welche gebietskörperschaftsscharf abgerechnet werden. 
 
 
Erläuterungen: 
 
Im Gesellschaftsvertrag der RVK ist derzeit für die Gesellschafter jeweils ein „Deckelbetrag“ für den 
Verlustausgleich vorgesehen, der sich für die LVG auf 3,5 Mio. € beläuft. 
 
Aufgrund der jüngsten Entwicklungen, insbesondere wegen wegbrechender Einnahmen im Rahmen der 
VRS-Einnahmenaufteilung sowie Erhöhungen der Triebstoffkosten und erhöhter Inanspruchnahme von 
Taxibusleistungen, zeichnet sich derzeit ab, dass der Deckelbetrag in Höhe von 3,5 Mio. € nicht mehr 
ausreicht, um die bei der RVK entstehenden – durch Erträge nicht gedeckten – Kosten auszugleichen. 
 
Vor diesem Hintergrund hat die RVK die LVG gebeten einer Erhöhung des Deckelbetrags von 3,5 Mio. € 
auf 4,5 Mio. € zuzustimmen. In der Gesellschafterversammlung der RVK vom 28.09.2011 wurde ein 
entsprechender Beschluss unter Gremienvorbehalt gefasst. Da es sich um eine wesentliche Änderung 
des Gesellschaftsvertrages handelt, ist hiefür auch noch ein Beschluss des Kreistages einzuholen und ein 
Anzeigeverfahren bei der Bezirksregierung durchzuführen. 
 
Nach Auskunft der RVK ist davon auszugehen, dass der erhöhte Deckelbetrag jedenfalls in den nächsten 
Jahren nicht voll ausgeschöpft wird. Eine Erhöhung um 1,0 Mio. € wird indes aus Praktikabilitätsgründen 
vorgeschlagen, um eine schrittweise Erhöhung, die jedesmal aufgrund der Einhaltung zahlreicher 
Formalitäten (Gremienbeschlüsse, notarielle Beurkundung, Anzeigeverfahren) sehr aufwendig ist, zu 
vermeiden. 
 
Die Änderung des Gesellschaftsvertrages ist gemäß § 115 Absatz 1 lit. a) der Gemeindeordnung -GO- 
NRW i. V. m. § 53 der Kreisordnung -KrO- NRW bei der zuständigen Kommunalaufsicht anzuzeigen. Es 
ist deshalb ein Kreistagsbeschluss erforderlich. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
 
(Ganseuer) 
 
 
 
 
Zur Sitzung des Finanzausschusses am 13.12.2011 
 


